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Tagesordnungspunkt:
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Kenntnisnahme:

Die Darstellung zur Nutzung des Persönlichen Budgets im Rheinland wird gemäß Vorlage 
Nr. 14/3116 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung
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Worum geht es hier?   

 

In leichter Sprache 

 

Im Rheinland bekommen viele Menschen mit Behinderungen 

Hilfe vom LVR. 

 

Oft ist es so: Der LVR gibt das Geld an die Menschen,  

die den Menschen mit Behinderungen helfen. 

 

Es gibt aber auch einen anderen Weg: 

Der LVR gibt das Geld direkt an den Menschen, der Hilfe braucht. 

Das heißt dann: Persönliches Budget. 

Mit dem Persönliches Budget bezahlen  

Menschen mit Behinderungen ihre Hilfe selbst. 

 

Im Rheinland nutzen heute  

mehr als 1.000 Menschen mit Behinderungen das Persönliche Budget. 

Das sind viel mehr Menschen als noch vor zwei Jahren. 

Das findet der LVR gut. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 

 

Es gibt auch eine Broschüre zum Persönlichen Budget  

mit einer Zusammenfassung in Leichter Sprache.  

Diese finden Sie hier: 

https://publi.lvr.de/publi/PDF/780-Brosch%C3%BCre_Das-

pers%C3%B6nliche-Budget_Online-Version.pdf 

http://www.leichtesprache.lvr.de/
https://publi.lvr.de/publi/PDF/780-Brosch%C3%BCre_Das-pers%C3%B6nliche-Budget_Online-Version.pdf
https://publi.lvr.de/publi/PDF/780-Brosch%C3%BCre_Das-pers%C3%B6nliche-Budget_Online-Version.pdf
https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage insbeson-

dere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für die 

Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und Kommunika-

tion im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-Behindertenrechts-

konvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion und 

Menschenrechte (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern weitere Informationen. 

Bilder: © Reinhild Kassing. 
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Zusammenfassung: 

 

Diese Vorlage stellt die Daten zur Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets im 

Dezernat 7 in den Jahren 2016 und 2017 im Vergleich zum Jahr 2015 dar. Ende 2015 

hatte das LVR-Dezernat Soziales die Musterzielvereinbarung für Leistungen der 

Eingliederungshilfe als Persönliches Budget aktualisiert und damit seine proaktive Haltung 

zum Persönlichen Budget bekräftigt (vgl. Vorlage Nr. 14/837). Ziel ist es, mehr Menschen 

mit Behinderung zur Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets zu motivieren.  

Die aktuellen Zahlen zeigen nun, dass in 2017 die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer des 

Persönlichen Budgets um 27 Prozent im Vergleich zu 2015 gestiegen ist. Bei Erstanträgen 

stieg die Zahl der Personen sogar um 64 Prozent. Genutzt wird das Persönliche Budget 

nahezu vollständig für Leistungen der sozialen Teilhabe (Wohnleistungen und 

Tagesstruktur).  

29 Prozent der Budget-Nutzerinnen und -Nutzer sind unter 30 Jahre alt. Diese Gruppe 

und die Budget-Nutzenden mit primär körperlicher Beeinträchtigung sind im Vergleich mit 

der Gesamtgruppe der Leistungsberechtigten in der Eingliederungshilfe beim LVR deutlich 

überrepräsentiert. 41 bzw. 43 Prozent der Budget-Nutzerinnen und -Nutzer sind primär 

geistig bzw. psychisch behindert (inklusive Suchterkrankung). 47 Prozent der 

Leistungsberechtigten mit Persönlichem Budget sind Frauen, 53 Prozent Männer.  

Diese Vorlage berührt die Zielrichtung Nummer 3 „Die LVR-Leistungen in Form des 

Persönlichen Budgets steigern“ des LVR-Aktionsplans „Gemeinsam in Vielfalt“.  

 

 

 

 

 
  



4 

 

 

Begründung der Vorlage Nr. 14/3116:  

 

Die Nutzung des Persönlichen Budgets durch Leistungsberechtigte der 

Eingliederungshilfe 2015 bis 2017 

 

Eines der strategischen Ziele des LVR-Dezernats Soziales ist die Förderung der 

Inanspruchnahme von Leistungen des Persönlichen Budgets. Dazu wurde 2015 ein 

umfangreicher Maßnahmenkatalog beschlossen (z.B. neue Musterzielvereinbarung, 

verwaltungsinterne Fortbildungen, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, jährliches 

Berichtswesen). Mit Vorlage Nr. 14/837 hat die Verwaltung im November 2015 den Sozial- 

und Inklusionsausschuss über die Aktualisierung der Musterzielvereinbarung für Leistungen 

der Eingliederungshilfe als Persönliches Budget und die weiteren Aktivitäten informiert. 

 

Mit dieser Vorlage wird nun über die Entwicklung und Nutzung des Persönlichen Budgets in 

den letzten beiden Auswertungsjahren 2016 und 2017 berichtet.1  

 

1. Entwicklung der Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets 2015 und 20172 

Die Zahl der Leistungsberechtigten, die die Leistungsform des Persönlichen Budgets in 

Anspruch nehmen, ist 2017 auf 1.118 gestiegen. Dies ist eine Steigerung um 27 Prozent 

(oder 235 Personen) gegenüber dem Jahr 2015. Die Zahl der Personen, die sich erstmals 

für ein Persönliches Budget entschieden haben, stieg um 64 Prozent bzw. 94 Personen. 

  
Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl der Leistungsberechtigten, für die ein Persönliches Budget bewilligt wurde, für 
die Zeiträume 2015 und 2017 (Datenbestand: 04.06.2018)3 

                                           
1 Die Daten basieren auf dem Datenbestand von Juni 2018. 
2 Seit 2014 wird der überwiegende Teil der Leistungen zur Betreuung in Gastfamilien als Persönliches Budget ge-

währt und seither in diesem Bericht mit ausgewiesen.  
3 Definition Erstantrag: Ein/e Leistungsberechtigte/r nimmt das Persönliche Budget zum ersten Mal in Anspruch. 

2015 2017

Anzahl Budgets gesamt 883 1.118

davon Folgeanträge 736 877

davon Erstanträge 147 241
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2. Budgetnehmende nach Zielgruppen / Behinderungsform 

 

40 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer des Persönlichen Budgets sind Menschen mit 

psychischer Behinderung, weitere 3 Prozent haben eine Suchterkrankung (zusammen 43 

Prozent). 41 Prozent sind Menschen mit primärer geistiger Behinderung, 15 Prozent der 

Nutzerinnen und Nutzer sind primär körperlich behindert (s. Abbildung 2). 

 

 
Abbildung 2: Budgetnehmende 2017 (N=1.118) nach Abbildung 3: Leistungsberechtigte in der Eingliederungs- 
Zielgruppen  hilfe gesamt 2017 (N=72.080) nach Zielgruppen  

 

Im Vergleich zu 2015 ist der Anteil der Menschen mit geistiger Behinderung um drei 

Prozentpunkte gestiegen, der der Menschen mit psychischer und körperlicher Behinderung 

um jeweils 2 Prozentpunkte gesunken.  

 

Im Vergleich mit der Gesamtgruppe der Leistungsberechtigten in der 

Eingliederungshilfe (Wohnen und Werkstätten) beim LVR sind bei den Nutzerinnen 

und Nutzern des Persönlichen Budgets Menschen mit körperlicher Behinderung deutlich (um 

12 Prozentpunkte) überrepräsentiert (vgl. Abbildungen 2 und 3). Leicht unterrepräsentiert 

sind hingegen Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung (jeweils -5 

Prozentpunkte im Vergleich zur Gesamtgruppe) sowie Leistungsberechtigte mit einer 

Suchterkrankung (-3 Prozentpunkte).  
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3. Verteilung der Budgetnehmenden nach Geschlecht  

47 Prozent der Budgetnehmenden im Jahr 2017 sind weiblichen und 53 Prozent männlichen 

Geschlechts. Hier hat es in den vergangenen Jahren nur geringfügige Veränderungen 

gegeben. 

 

4. Verteilung der Budgetnehmenden nach Altersgruppen 

 
Abbildung 4: Vergleich der Budgetnehmenden (N=1.118) mit der Grundgesamtheit (N=72.080) nach 
Altersgruppen (Alter am Stichtag 31.12.2017) 
 

Unter den Nutzerinnen und Nutzern des Persönlichen Budgets sind die jüngeren Jahrgänge 

(21- bis 40-Jährige Personen) überrepräsentiert, insbesondere die Gruppe der 21- bis 30-

Jährigen (vgl. Abbildung 4). Deren Anteil an den Budgetnehmenden liegt in 2017 

9 Prozentpunkte über dem der Altersgruppe in der Grundgesamtheit.  

 

Auf die Altersklasse „18 bis bis 30“ entfällt 2017 mehr als ein Viertel der 

Leistungsberechtigten mit Persönlichem Budget (29 Prozent). 

 

Unterrepräsentiert bei den Leistungsberechtigten mit Persönlichem Budget sind die 

Altersgruppen der 41- bis 60-Jährigen (mit einem Delta von -5 bzw. -6 Prozentpunkten). 

Die Über-60-Jährigen sind in der Gruppe der Budgetnehmenden etwa gleich stark vertreten 

wie in der Grundgesamtheit.  
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5. Verwendung des Persönlichen Budgets 

Informationen dazu, für welche Leistungen das Persönliche Budget in Anspruch genommen 

wird, werden erst seit 2014 erfasst. 2017 liegt diese Information für rund 70 Prozent der 

Fälle vor. 

 

 
Abbildung 5: Verteilung der Leistungen nach Verwendung des Persönlichen Budgets 2017 (N=1442)4 
 

Betrachtet man ausschließlich solche Budgets, für die ein Verwendungszweck erfasst ist, 

wird erkennbar, dass diese nahezu vollständig für Leistungen der sozialen Teilhabe genutzt 

werden. Rund 85 Prozent dieser Budgets entfallen auf ambulante und stationäre 

Wohnleistungen (inklusive Leben in Gastfamilien). Weitere 13 Prozent entfallen auf 

Leistungen der Tagesstruktur und tagesgestaltenden Leistungen.5 

 

2017 wurden 7 modularisierte WfbM-Budgets für 6 männliche und eine weibliche 

Leistungsberechtigte bewilligt; vorrangig waren es Menschen mit einer psychischen 

Behinderung.  

 

6. Anteil des Persönlichen Budgets an Gesamtleistung  

Zum 31.12.2017 erhielten rund 34.700 Leistungsberechtigte ambulante und rund 21.900 

Leistungsberechtigte stationäre Wohnhilfen des LVR. In 2017 nutzten 2,8 Prozent dieser 

Leistungsberechtigten die Leistungsform des Persönlichen Budgets.  

 

Da in der Praxis das Persönliche Budget hauptsächlich genutzt wird, um Wohn- und 

Teilhabe-Unterstützung im ambulanten Setting zu realisieren, erscheint es aussagekräftiger, 

den Anteil der Leistungsberechtigten mit Persönlichem Budget nur auf die Zahl der 

Menschen mit einer ambulanten Wohnleistung zu beziehen. 2017 lag der Anteil der Budget-

                                           
4 Die Zahl der Leistungen mit der Leistungsform „Persönliches Budget“ ist größer als die Zahl der Nutzerinnen und 

Nutzer des Persönlichen Budgets, weil eine Person mehrere Leistungen erhalten kann – zum Beispiel Wohnhilfen 
plus Tagesstruktur. 
5 Die Leistungsform tagesgestaltende Angebote wurde 2017 beendet. 
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Nutzerinnen und -Nutzer bei ca. 3,2 Prozent aller Leistungsberechtigten mit ambulanter 

Wohnleistung, seit 2015 ist er kontinuierlich um 0,3 Prozentpunkte pro Jahr gestiegen.  

 

Neben den Fallzahlen kann man den Anteil der Persönlichen Budgets an den Gesamt-

aufwendungen betrachten. Die Leistungen, die in Form des Persönlichen Budgets bewilligt 

werden, sind im NKF-Haushalt des Dezernates Soziales in den Produkten „Persönliches 

Budget“ und „Selbständiges Wohnen in Gastfamilien“ abgebildet. In 2017 betrugen die 

Gesamtaufwendungen für beide Produkte rund 29 Millionen Euro. Dies entspricht einem 

Anteil von 1,8 Prozent an den Gesamtaufwendungen für die Wohnhilfen 2017 beim LVR6.  

 

7. Persönliche Budgets aus Sicht der Nutzenden 

Um einen Eindruck zu geben, wie das Persönliche Budget von Nutzerinnen und Nutzern 

konkret eingesetzt wird und wie es für sie einen Beitrag zu mehr Selbstbestimmung und 

Selbstständigkeit leistet, werden in der Anlage zwei Beispiele aus der Praxis dargestellt, die 

der Broschüre „Das Persönliche Budget – Ein Schritt zu mehr Selbstbestimmung“ des LVR-

Dezernates Soziales (2016) entnommen sind. 

 

 

In Vertretung  

 

L e w a n d r o w s k i 

 

                                           
6 Datenquelle: Benchmarking-Projekt 2017 
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